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Erwägungen

E. 1
Am 28. Juni 2006 stellte die Beschwerdeführerin beim Konkursrichter des Bezirkes Zürich
das Gesuch, über die Beschwerdegegnerin sei der Konkurs zu eröffnen. Dabei bezog sie
sich auf eine Konkursandrohung des Betreibungsamtes Zürich 10, mit welcher der
Beschwerdegegnerin betreffend eine Forderung von Fr. 1'700.-- nebst Zinsen und Kosten
der Konkurs angedroht worden ist (KG act. 5/2/1 und 5/2/2/4). Der Konkursrichter lud die
Parteien auf den 3. August 2006 zur Konkursverhandlung vor (KG act. 5/2/4). Am 2.
August 2006 beschei- nigte das Betreibungsamt Zürich 10, dass die Beschwerdegegnerin
Fr. 2'484.95 bezahlt hat, nämlich Fr. 1'700.-- Forderung, Fr. 57.60 Zins, Fr. 715.-- Kosten
und Fr. 12.35 Inkasso-Kosten (KG act. 5/2/9). An der Konkursverhandlung vom

E. 3
Im vorerwähnten Beschluss vom 2. Februar 2007 wurde dargelegt, dass die Rüge der
Verletzung von Art. 172 Ziff. 3 SchKG unter dem beschränkten Gesichtspunkt der
Verletzung klaren materiellen Rechts im Sinne von § 281 Ziff. 3 ZPO zu prüfen ist (Erw.
II.1.2) und dass die vorinstanzliche Rechtsanwendung, eine Parteientschädigung aus einem
Konkurseröffnungsverfahren nicht unter die in Art. 172 Ziff. 3 SchKG genannten Kosten zu
subsumieren, diesen Nichtigkeits- grund nicht setzt (Kass.-Nr. AA060122 Beschluss vom 2.
Februar 2007 Erw. II.2.4). Neben den bereits in jenem Verfahren behandelten, im
vorliegenden Verfahren wiederholten Ausführungen der Beschwerdeführerin, bezüglich
welcher auf den Beschluss vom 2. Februar 2007 verwiesen werden kann (insbes. Erw.
II.2.3), bringt die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zwei weitere Aspekte
vor:

E. 4
Die Beschwerdeführerin verweist auf das Urteil des Bundesgerichts vom 11. Juni 2003 im
Verfahren 7B.49/2003. In diesem Entscheid habe das Bundes- gericht erklärt, dass die
Betreibungskosten nicht selbständig in Betreibung gesetzt werden könnten (Beschwerde
KG act. 1 S. 7 oben). Das Bundesgericht erwog im zitierten Entscheid, Betreibungskosten
dürften grundsätzlich nicht selbständig in Betreibung gesetzt werden. Dies spricht zusätz-
lich (neben den weiteren, in den Erw. II.2.1. und II.2.3. des Beschlusses vom 2. Februar
2007 angeführten Gründen) für die Rechtsauffassung der Beschwer- deführerin. Gehört
eine Parteientschädigung aus dem Konkurseröffnungs- verfahren (Art. 62 GebV SchKG) zu
den Betreibungskosten im Sinne von Art. 68
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dürfen diese grundsätzlich nicht selbständig in Betreibung gesetzt werden, so müssen sie
grundsätzlich von der Gläubigerin im laufenden Betreibungsverfahren erhältlich gemacht
werden können. Das laufende Betreibungsverfahren wird mit einer Abweisung des



Konkursbegehrens im Sinne von Art. 172 Ziff. 3 SchKG beendet. Könnte die Gläubigerin
demnach - bei Anwendung dieses Grundsatzes auch auf eine solche Parteientschädigung -
die Parteientschädigung im Zu- sammenhang mit dem Konkurseröffnungsverfahren nicht
mehr später geltend machen (weil sie nicht selbständig in Betreibung gesetzt werden darf),
müsste sie sie vor Abweisung des Konkursbegehrens "hereinholen" können. Das wäre nur
möglich, wenn sie zu den im Sinne von Art. 172 Ziff. 3 SchKG zu tilgenden Kosten
gerechnet würde. Auch aus diesem zusätzlich für die Rechtsauffassung der Beschwerde-
führerin sprechenden Aspekt ergibt sich aber nicht, dass der gegenteilige Ent- scheid der
Vorinstanz klares materielles Recht verletzt (vgl. Kass.-Nr. AA060122 Beschluss vom 2.
Februar 2007 Erw. II.1.2, II.2.2 und insbes. II.2.4). Das folgt schon daraus, dass das
Bundesgericht mit der Erwägung, grundsätzlich dürften Betreibungskosten nicht
selbständig in Betreibung gesetzt werden, offen liess, dass es Ausnahmen von diesem
Grundsatz geben und die vorliegende Konstella- tion mit der vorinstanzlichen Auffassung
eine solche Ausnahme sein kann. Das folgt aber auch daraus, dass sich die
bundesgerichtliche Erwägung nicht direkt auf die Kosten im Sinne von Art. 172 Ziff. 3
SchKG und auch nicht direkt auf die Parteientschädigung eines
Konkurseröffnungsverfahrens bezieht, sondern auf die Parteikosten eines
Rechtsöffnungsverfahrens.

E. 5
Weiter macht die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zusätzlich zu den bereits
im Verfahren Kass.-Nr. AA060122 vorgebrachten und behandelten Argumenten geltend,
der Grund, weshalb die Beschwerdegegnerin überhaupt zur Konkursverhandlung vom 3.
August 2006 erschienen sei, werde die nur noch an der Konkursverhandlung selber
bestehende Möglichkeit gewesen sein, den Konkurs durch vollständige Tilgung der Schuld
mit Zinsen und Kosten im Sinne von Art. 172 Ziff. 3 SchKG abzuwenden. Durch diesen
Willen, die ganze
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Beschwerdeführerin zu bezahlen. Der Vertreter der Beschwerde- gegnerin habe an der
Verhandlung selbst ausgeführt, er habe noch weitere Geldmittel dabei, um den Konkurs
abzuwenden. Damit sei er bereit gewesen, die weiteren der Beschwerdeführerin
entstandenen Kosten (Parteientschädigung, Reisespesen) zu bezahlen. Dies habe die
Beschwerdeführerin an der Konkurs- verhandlung vom 3. August 2006 nach der Bezahlung
des ausstehenden Verzugszinses von Fr. 5.60 auch verlangt. Der Konkursrichter sei darauf
gar nicht eingetreten (Beschwerde KG act. 1 S. 7 f. Rz 10). a) Der Konkursrichter ist sehr
wohl auf den auch nach der Bezahlung der Fr. 5.60 durch die Beschwerdegegnerin
aufrechterhaltenen Antrag der Beschwer- deführerin auf Verpflichtung der
Beschwerdegegnerin zur Bezahlung einer Partei- entschädigung (bzw. auf
Konkurseröffnung zufolge nicht vollumfänglicher Bezahlung aller Kosten, nämlich nicht
der Parteientschädigung) eingetreten (KG act. 5/2/11 S. 1 - 3). Die gegenteilige Behauptung
der Beschwerdeführerin ist falsch. b) Der Konkursrichter hielt fest, dass die
Beschwerdegegnerin beantragte, das Konkursbegehren sei abzuweisen, da die
Parteientschädigung vom Richter festzulegen und im Nachgang zu diesem Verfahren
separat zu zahlen sei (KG act. 5/2/11 S. 2). Diese Feststellung wird von der
Beschwerdeführerin nicht beanstandet. Auch ihre Behauptung, die Beschwerdegegnerin
habe (konkludent, durch den Willen, die ganze Schuld zu bezahlen, und das Mitführen
entsprechen- der Mittel) ihre Forderung auf eine Parteientschädigung anerkannt, ist somit



falsch. Auf diese Argumentation ist deshalb nicht weiter einzugehen.

E. 6
Die übrigen Ausführungen der Beschwerdeführerin zum geltend ge- machten
Nichtigkeitsgrund der Verletzung von Art. 172 Ziff. 3 SchKG sind bereits im Verfahren
Kass.-Nr. AA060122 vorgebracht und behandelt worden. Es wird auf den Beschluss vom 2.
Februar 2007 verwiesen. Die Vorinstanz verletzte nicht klares materielles Recht. Die Rüge
geht fehl. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist abzuweisen.

- 7 - II I. Ausgangsgemäss ist die Spruchgebühr für das Beschwerdeverfahren der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 49 i.V. mit Art. 52 und Art. 61 GebV SchKG).
Ferner ist diese zu verpflichten, der - nicht anwaltlich vertretenen - Beschwerdegegnerin
entsprechend ihrem Antrag (KG act. 11 S. 2) für die Auf- wendungen im Zusammenhang
mit der Nichtigkeitsbeschwerde eine angemesse- ne Parteientschädigung zu bezahlen (Art.
62 GebV SchKG). Das Gericht beschliesst:
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